
ausdrücklich regeln, dass eine solche Ersetzung nicht als Ver-
drängung gelten soll. So offenbarte die ontologische Analyse,
dass die Gesetzesnovelle nicht nur keine ausreichenden An-
satzpunkte dafür bot, die Rechtsprechung des HessVGH für
obsolet zu halten, sondern sie zeigte ganz im Gegenteil, dass
die Rechtsprechung des HessVGH durch die Novelle gerade
bestätigt wird.

Gewiss führt die ontologische Analyse des KWKG nicht
zu wirklich zwingenden Ergebnissen. Es gibt vielmehr Hin-
weise sowohl für die Maßgeblichkeit des formalen Identitäts-
begriffs wie auch Hinweise für den materialen Identitäts-
begriff. Überlegungen zu Sinn und Zweck des Gesetzes lassen
sich mit der einen wie mit der anderen Deutung verbinden,
weil sich der Gesetzgeber zum Zweck der Regelung eben auch
nicht so eindeutig geäußert hat wie es nötig wäre. Unter
diesen Umständen musste dem Gesichtspunkt der Rechts-
sicherheit das entscheidende Gewicht zukommen. Die
Rechtssicherheit verlangt, dass unterinstanzliche Gerichte ei-
ner bestehenden ober- oder höchstgerichtlichen Rechtspre-
chung folgen, wenn es keine hinreichend schwerwiegenden
Gründe gibt, ausnahmsweise davon abzuweichen und im In-
teresse materieller Richtigkeit das Bedürfnis nach Rechts-
sicherheit hintanzustellen. Materielle Richtigkeit verbürgt die
Bindung an das Gesetz und folgt damit aus dem Rechtsstaats-
prinzip. Aber auch das Prinzip der Rechtssicherheit ist eine
Konkretisierung des Rechtsstaatsprinzips. Auf dieser verfas-
sungsrechtlichen Ebene fiel die Entscheidung des VG Frank-

furt a.M. und nicht auf der Ebene des einfachen Gesetzes.
Denn die ontologische Analyse hatte die Dunkelheit dieses
Gesetzes klar zu erkennen gegeben und damit für mehr Ra-
tionalität bei der Entscheidungsfindung gesorgt.

H. FAZIT
Wie die Entwicklung der Rechtsprechung gewesen wäre,
wenn von Anfang an ein Bewusstsein für die ontologische
Problematik bestanden hätte, kann man nicht wissen. Sicher
aber ist, dass die Richter etwas genauer gewusst hätten, was
sie tun und ob das, was sie tun, auch das ist, was sie tun
wollen. Sie hätten die Alternativen klarer vor Augen gehabt,
die ihnen das Gesetz lässt und schon allein dieses Bewusstsein
der Alternativen hätte die Rationalität der Entscheidungsfin-
dung zwangsläufig verbessert.

Allerdings sollte das Gesetz Auslegungsalternativen mög-
lichst nicht offen lassen, sondern schließen. Dies wäre im vor-
liegenden Fall aber nur dann zu erreichen gewesen, wenn auch
der Gesetzgeber, bzw. die mit der Erstellung von Gesetzes-
entwürfen befassten Ministerialbeamten ein Bewusstsein für
Ontologie gehabt hätten. Entgegen einer weit verbreiteten
Meinung zeigt das demonstrierte Beispiel jedenfalls eines: Phi-
losophie ist nichts für weltfremde Träumer, sondern selbst da,
wo sie höchst theoretisch ist, bietet sie ein praktisches Instru-
ment, das uns hilft, unsere Probleme einer rationalen Lösung
zuzuführen. Das gilt nicht nur, aber eben auch für juristische
Probleme.
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& SACHVERHALT
K ist erfolgreicher Hersteller schwäbischer Maultaschen. Aufgrund eines neuen Auftrags, den
er mit seiner bisherigen Fertigungsanlage nicht bewerkstelligen kann, beauftragt er seinen
Vertrauten X mit dem Kauf einer größeren Maschine. Den Auftrag erteilt K mittels eines
Notizzettels, da er keine Gelegenheit mehr besitzt, mit X persönlich zu sprechen. Als spar-
samer Schwabe möchte K keinesfalls mehr als 10.000 EUR investieren. Im Eifer des Gefechts
hängt K jedoch eine Null zu viel an, sodass er als Höchstpreis versehentlich 100.000 EUR auf
den Zettel schreibt. Sodann verabschiedet er sich in einen zweiwöchigen Urlaub an den
Bodensee.

X nimmt die Notiz zur Kenntnis und kontaktiert umgehend den in Karlsruhe ansässigen

* Der Verfasser ist Referendar am LG Darmstadt. Der Beitrag entstand im Rahmen seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Bürgerliches Recht, Internationales Privat- und Handelsrecht und Rechtsvergleichung (Prof. Dr. Karsten Thorn,
LL.M.) der Bucerius Law School in Hamburg.
Der zugrunde liegende Sachverhalt wurde als Abschlussklausur der Lehrveranstaltung Vertragsrecht I und II an der Bucerius Law
School im Frühjahrstrimester 2010 gestellt.
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Händler V. Dieser bietet ihm eine entsprechende Maschine zum Vorzugspreis von
12.000 EUR unter dem Hinweis an, dass es sich hierbei um ein Ausstellungsstück handle. X
nimmt Vs Angebot im Namen des K an. Die erste Hälfte des Kaufpreises bezahlt X sofort;
die andere Hälfte soll eine Woche später in bar in Vs Außenstelle in Stuttgart beglichen
werden.

Eine Woche später fährt Ks Buchhalterin F nach Stuttgart, um den Restbetrag iHv
6.000 EUR zu bezahlen. Obwohl X und V vereinbart haben, dass die Bezahlung an diesem
Tag erfolgen soll und F exakt zur vereinbarten Zeit erscheint, trifft sie den V nicht an. Auf der
Rückfahrt im Zug wird sie von Jugendlichen überfallen, die ihr die zwölf Fünfhundert-Euro-
Scheine entwenden.

Am Folgetag wird die Maschine geliefert. F nimmt sie entgegen und lässt die Maschine
zunächst unverpackt in Ks Lagerhalle stehen. Erst als K kurz darauf aus dem Urlaub zurück-
kehrt, erfährt er von den Geschehnissen. Er ist entsetzt, dass die Maschine 2.000 EUR mehr
gekostet hat, als er eigentlich ausgeben wollte. Auch das Gerät selbst ist eine Enttäuschung:
Als K es in Betrieb nimmt, implodiert die Maschine und wird vollständig zerstört. Wie sich
später herausstellt, erfolgte die Implosion aufgrund eines Fertigungsfehlers. Die Lagerhalle
bleibt unversehrt.

K ärgert sich maßlos über die „badischen Schlampereien“ des V und verlangt die Rück-
erstattung des Kaufpreises. Zu diesem Zweck beauftragt er Sie mit seiner Vertretung; K möchte
wissen, ob ihm Anspruch gegen V zusteht und zu welchem Vorgehen Sie ihm raten.

Bearbeitervermerk:
Ansprüche aus Deliktsrecht und Vorschriften des HGB sind nicht zu prüfen.

& LÖSUNG

A. ANSPRUCH AUF RÜCKGEWÄHR VON 12.000 EUR AUS §§ 346 I, 437 NR. 2, 326 V
BGB

K könnte einen Anspruch auf Rückgewähr von 12.000 EUR aus §§ 346 I, 437 Nr. 2, 326 V
BGB haben. Hierfür müsste ihm ein Rücktrittsgrund zustehen und er müsste den Rücktritt
erklärt haben.

I. Rücktrittsgrund, §§ 437 Nr. 2, 326 V iVm § 323 BGB
K steht ein Rücktrittsgrund nach §§ 437 Nr. 2, 326 V iVm § 323 BGB zu, wenn ein Nach-
erfüllungsanspruch gegen V aufgrund einer irreparablen Schlechtleistung (BeckOK-BGB/
Grothe, Beck’scher Onlinekommentar BGB, 20. Ed. 2010, § 326 Rn. 34) ausgeschlossen ist.

1. Gegenseitiger Vertrag
Dafür müssten K und V zunächst einen wirksamen Kaufvertrag nach § 433 BGB geschlossen
haben. Ein solcher kommt durch zwei inhaltlich übereinstimmende, in Bezug aufeinander
abgegebene Willenserklärungen, Angebot und Annahme, zustande.

a) Angebot des V
In der Erklärung des V, dem K die Maultaschenmaschine zum Preis von 12.000 EUR ver-
kaufen zu wollen, liegt ein Angebot.

b) Annahme des K
K selbst hat keine Annahmeerklärung abgegeben. Die Annahmeerklärung seines Vertrauten X
ist dem K jedoch zuzurechnen, wenn dieser als Stellvertreter des K gehandelt hat, vgl. § 164 I
1 BGB. X hat eine eigene Willenserklärung im Namen des K abgegeben.

Fraglich ist aber, ob X gem. § 164 I 1 BGB Vertretungsmacht besaß. Dazu müsste X
zunächst überhaupt mit Vertretungsmacht gehandelt haben. In Betracht kommt vorliegend
eine rechtsgeschäftliche Vollmacht (vgl. § 166 II BGB) in Gestalt einer Innenvollmacht gem.
§ 167 I Var. 1 BGB. K hat den X mittels eines Zettels bevollmächtigt, eine Maschine zur
Maultaschenherstellung für ihn zu erwerben, sodass X grundsätzlich mit Vertretungsmacht
handelte.

Jedoch müsste sein konkretes Handeln auch von der Vertretungsmacht gedeckt gewesen
sein. Bei der Konkretisierung der Vollmacht hat K versehentlich den Betrag 100.000 EUR
anstatt 10.000 EUR notiert. Fraglich ist, wie sich dies auswirkt. Die Vollmachtserteilung ist
eine einseitige, empfangsbedürftige Willenserklärung (MüKoBGB/Schramm, Münchener
Kommentar zum BGB, 5. Aufl. 2006, § 167 Rn. 11; Staudinger/Singer/Benedict, Kommentar
zum BGB, Neubearb. 2004, § 130 Rn. 10). Somit ist ihr Umfang durch Auslegung der
Erklärung des K nach dem objektiven Empfängerhorizont zu ermitteln, vgl. §§ 133, 157 BGB.

Auslegung der Vollmacht
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